
VERORDNUNG (EG) Nr. 414/2009 DER KOMMISSION 

vom 30. April 2009 

zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 mit Durchführungsvorschriften zu der 
Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 des Rates zur Festlegung des Zollkodex der Gemeinschaften 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN — 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen 
Gemeinschaft, 

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 vom 12. Okto­
ber 1992 zur Festlegung des Zollkodex der Gemeinschaften ( 1 ), 
insbesondere auf Artikel 247, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Mit der Verordnung (EG) Nr. 648/2005 des Europäischen 
Parlaments und des Rates ( 2 ) wurde in die Verordnung 
(EWG) Nr. 2913/92 die Verpflichtung eingeführt, sum­
marische Eingangs- oder Ausgangsanmeldungen auf elek­
tronischem Weg abzugeben. Ab dem 1. Juli 2009 ist die 
Abgabe einer Ausfuhrzollanmeldung in Papierform nur 
dann gestattet, wenn das EDV-System der Zollverwaltun­
gen oder die EDV-Anwendung der Person, die die An­
meldung abgibt, nicht funktioniert. 

(2) Zur Erhöhung der Sicherheit sollte eine alternative Fas­
sung des Versandbegleitdokuments (das „Versandbegleit­
dokument/Sicherheit“) und der damit verbundenen Liste 
der Warenpositionen erstellt werden, um die gemäß 
Anhang 30A der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 ( 3 ) 
der Kommission erforderlichen Daten einzubeziehen. 

(3) Das „Ausfuhrbegleitdokument“ und die damit verbundene 
Liste der Warenpositionen nach Artikel 796a der Ver­
ordnung (EWG) Nr. 2454/93 sollten ebenfalls angepasst 
werden, um die Daten nach Anhang 30A der Verord­
nung (EWG) Nr. 2454/93 einzubeziehen. 

(4) Kann der Anmelder den Zollbehörden im Wege der nor­
malen EDV-gestützten Verfahren keine Daten der Aus­
fuhranmeldung und der summarischen Ausgangsmeldung 
übermitteln, weil das EDV-System der Zollbehörden oder 
die EDV-Anwendung des Anmelders nicht funktioniert, 
sollte ihm gestattet sein, ein alternatives papiergestütztes 
Verfahren anzuwenden, um den Zollbehörden die erfor­
derlichen Informationen zu übermitteln. Zu diesem 
Zweck ist ein Vordruck, das „Einheitspapier — Ausfuhr/ 
Sicherheit“ vorzusehen, das sowohl Daten der Ausfuhr­
anmeldung als auch Daten der summarischen Ausgangs­
meldung enthalten kann. 

(5) Für Fälle, in denen das EDV-System der Zollbehörden 
oder die EDV-Anwendung des Anmelders nicht funktio­
niert, ist ein „Sicherheitsdokument“ in Papierform vorzu­
sehen, das für summarische Eingangsanmeldungen und 
für summarische Ausgangsanmeldungen verwendet wer­
den sollte. Dieses Papier sollte die Daten gemäß 
Anhang 30A der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 ent­
halten, und es sollte ihm eine Liste der Warenpositionen 
beigefügt werden, wenn die Sendung aus mehr als einer 
Warenposition besteht. 

(6) Damit die Wirtschaftsbeteiligten in Fällen, in denen alle 
EDV-Systeme des Zolls und alle privaten EDV-Systeme 
ausgefallen sind, möglichst viele Optionen haben, um 
die erforderlichen Daten zu liefern, müssen ihnen die 
Zollbehörden gestatten können, diese Daten auf Handels­
papieren mitzuteilen, sofern die den Zollbehörden vorge­
legten Papiere die für summarische Eingangs- oder Aus­
gangsanmeldungen nach Anhang 30A der Verordnung 
(EWG) Nr. 2454/93 erforderlichen Angaben enthalten. 

(7) Da die Sicherheitsbestimmungen der Verordnung (EG) 
Nr. 1875/2006 der Kommission ( 4 ) ab dem 
1. Juli 2009 gelten, sollten die entsprechenden Bestim­
mungen der vorliegenden Verordnung ab demselben Da­
tum gelten. Daher sollte die Verordnung (EWG) 
Nr. 2454/93 der Kommission entsprechend geändert 
werden. 

(8) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent­
sprechen der Stellungnahme des Ausschusses für den 
Zollkodex —
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HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 183 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

a) Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung: 

„In den Fällen des Unterabsatzes 1 Buchstaben a und b 
wird für die papiergestützte summarische Eingangsan­
meldung der Vordruck ‚Sicherheitsdokument‘ nach 
dem Muster in Anhang 45i verwendet. Besteht die Sen­
dung, für die eine summarische Eingangsanmeldung ab­
gegeben wird, aus mehreren Warenpositionen, so wird 
dem Sicherheitsdokument eine Liste der Warenpositio­
nen nach dem Muster in Anhang 45j beigefügt. Die 
Liste der Warenpositionen ist Bestandteil des Sicherheits­
dokuments.“ 

b) Es wird folgender Unterabsatz angefügt: 

„In den Fällen des Unterabsatzes 1 Buchstaben a und b 
können die Zollbehörden gestatten, dass das Sicherheits­
dokument durch Handelspapiere ersetzt oder ergänzt 
wird, sofern die den Zollbehörden vorgelegten Papiere 
die für summarische Eingangsanmeldungen nach 
Anhang 30A erforderlichen Angaben enthalten.“ 

2. In Artikel 340b wird folgende Nummer 6a angefügt: 

„6a. ‚Versandbegleitdokument/Sicherheit‘ das auf den Daten 
der Versandanmeldung und der summarischen Ein­
gangs- oder Ausgangsanmeldung beruhende, vom 
EDV-System gedruckte Dokument, das die Waren be­
gleitet.“ 

3. Artikel 358 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 Unterabsatz 1 wird durch folgenden Wortlaut 
ersetzt: 

„2. Nach Überlassung der Waren begleitet das Ver­
sandbegleitdokument bzw. das Versandbegleitdoku­
ment/Sicherheit die in das gemeinschaftliche Versandver­
fahren übergeführten Waren. Es entspricht dem Muster 
und den Angaben des Versandbegleitdokuments in 
Anhang 45a bzw. in dem Fall, dass neben Versanddaten 
auch Daten nach Anhang 30A geliefert werden, dem 

Muster und den Angaben des Versandbegleitdoku­
ments/Sicherheit nach Anhang 45e sowie der Liste der 
Warenpositionen Versand/Sicherheit nach Anhang 45f. 
Dieses Dokument wird dem Wirtschaftsbeteiligten auf 
eine der folgenden Weisen ausgehändigt:“ 

b) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Enthält die Anmeldung mehrere Warenpositio­
nen, wird dem Versandbegleitdokument im Sinne von 
Absatz 2 eine Liste der Warenpositionen nach dem 
Muster in Anhang 45b beigefügt. Dem Versandbegleit­
dokument/Sicherheit im Sinne von Absatz 2 wird stets 
die Liste der Warenpositionen nach Anhang 45f beige­
fügt. Die Liste der Warenpositionen ist Bestandteil des 
Versandbegleitdokuments bzw. des Versandbegleitdoku­
ments/Sicherheit.“ 

4. Artikel 787 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Wenn das EDV-System der Zollbehörden oder die 
EDV-Anwendung der Person, die die Ausfuhranmeldung 
abgibt, nicht funktioniert, nehmen die Zollbehörden eine 
papiergestützte Ausfuhranmeldung entgegen, sofern dabei 
eine der folgenden Bestimmungen beachtet wurde: 

a) Es wurde ein Vordruck nach dem Muster der An­
hänge 31 bis 34 verwendet, der durch ein Sicherheits­
dokument nach dem Muster in Anhang 45i und eine 
Liste der Warenpositionen zu Sicherheitszwecken nach 
dem Muster in Anhang 45j ergänzt wird; 

b) es wurde ein Einheitspapier Ausfuhr/Sicherheit nach 
dem Muster in Anhang 45k und eine Liste der Waren­
positionen Ausfuhr/Sicherheit nach dem Muster in 
Anhang 45l verwendet. 

Der Vordruck enthält die in den Anhängen 37 und 30A 
festgelegte Minimalliste von Daten für das betreffende Aus­
fuhrverfahren.“ 

5. Artikel 796a wird wie folgt geändert: 

a. In Absatz 1 wird „Anhang 45c“ ersetzt durch 
„Anhang 45g“. 

b. In Absatz 2 wird „Anhang 45d“ ersetzt durch 
„Anhang 45h“.
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6. In Artikel 796c Absatz 2 wird „Anhang 45c“ ersetzt durch 
„Anhang 45g“. 

7. Artikel 842b Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

a) Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung: 

„In den Fällen des Unterabsatzes 1 Buchstaben a und b 
wird für die papiergestützte summarische Ausgangsan­
meldung der Vordruck ‚Sicherheitsdokument‘ nach dem 
Muster in Anhang 45i verwendet. Besteht die Sendung, 
für die eine summarische Ausgangsanmeldung erfolgt, 
aus mehreren Positionen, so wird dem Sicherheitsdoku­
ment eine Liste der Warenpositionen nach dem Muster 
in Anhang 45j beigefügt. Die Liste der Warenpositionen 
ist Bestandteil des Sicherheitsdokuments.“ 

b) Es wird folgender Unterabsatz 3 angefügt: 

„In den Fällen des Unterabsatzes 1 Buchstaben a und b 
können die Zollbehörden gestatten, dass das Sicherheits­
dokument durch Handelspapiere ersetzt oder ergänzt 
wird, sofern die den Zollbehörden übermittelten Unter­
lagen die für summarische Ausgangsanmeldungen nach 
Anhang 30A erforderlichen Angaben enthalten.“ 

8. In Artikel 183, Artikel 359 Absätze 1 und 4, Artikel 360 
Absätze 1 und 2, Artikel 361 Absätze 3 und 4, Artikel 406 
Absätze 1 und 2, Artikel 408 Absatz 1 Buchstabe d, Arti­
kel 454 Absatz 4, Artikel 454b Absätze 2 und 4, Arti­
kel 455 Absatz 1 und Artikel 457b Absätze 2 und 3 
wird das Wort„Versandbegleitdokument“ ersetzt durch die 
Worte „Versandbegleitdokument — Versandbegleitdoku­
ment/Sicherheit“. 

9. Anhang 37d wird wie folgt geändert: 

a. In Nummer 3.1 dritter Spiegelstrich wird „Versandbe- 
gleitdokument“ ersetzt durch „Versandbegleitdokument 
(VBD) — Versandbegleitdokument/Sicherheit (VBD-S)“. 

b. In den Nummern 3.2, 3.3, 4.1, 7, 8, 18 und 30.1 wird 
„Versandbegleitdokument“ ersetzt durch „VBD/VBD-S“. 

c. In Nummer 3.2 werden die Worte „den Anhängen 37 
und 45a“ ersetzt durch „den Anhängen 37, 45a und 
45e“. 

10. Die Anhänge 45c und 45d werden gestrichen. 

11. Anhang I der vorliegenden Verordnung wird als 
Anhang 45e eingefügt. 

12. Anhang II der vorliegenden Verordnung wird als 
Anhang 45f eingefügt. 

13. Anhang III der vorliegenden Verordnung wird als 
Anhang 45g eingefügt. 

14. Anhang IV der vorliegenden Verordnung wird als 
Anhang 45h eingefügt. 

15. Anhang V der vorliegenden Verordnung wird als 
Anhang 45i eingefügt. 

16. Anhang VI der vorliegenden Verordnung wird als 
Anhang 45j eingefügt. 

17. Anhang VII der vorliegenden Verordnung wird als 
Anhang 45k eingefügt. 

18. Anhang VIII der vorliegenden Verordnung wird als 
Anhang 45l eingefügt. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im 
Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Sie gilt ab dem 1. Juli 2009. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied­
staat. 

Brüssel, den 30. April 2009 

Für die Kommission 

László KOVÁCS 
Mitglied der Kommission
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ANHANG I 

„ANHANG 45e 

(gemäß Artikel 358 Absatz 2) 

VERSANDBEGLEITDOKUMENT/SICHERHEIT (‚VBD-S‘) 

KAPITEL I 

Muster des Versandbegleitdokuments/Sicherheit
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KAPITEL II 

Erläuterungen zum Versandbegleitdokument/Sicherheit und den erforderlichen Angaben 

Die in diesem Kapitel verwendete Kurzform ‚BKP‘ (‚Betriebskontinuitätsplan‘) bezieht sich auf Situationen, in denen das 
Notfallverfahren nach Artikel 340b Absatz 7 angewandt wird. 

Die Daten im Versandbegleitdokument/Sicherheit gelten für die gesamte Anmeldung. 

Die Angaben im Versandbegleitdokument/Sicherheit stützen sich auf Daten aus der Versandanmeldung; diese Angaben 
werden gegebenenfalls vom Hauptverpflichteten geändert und/oder von der Abgangsstelle überprüft. 

Das Versandbegleitdokument/Sicherheit kann auf grünem Papier gedruckt werden. 

Abgesehen von den Bestimmungen in den Erläuterungen zu den Anhängen 30A, 37 und 38 gilt, dass die Angaben wie 
folgt aufzudrucken sind: 

1. MRN (Versandbezugsnummer) 

Die MRN ist auf der ersten Seite und auf allen Listen der Warenpositionen drucken, es sei denn, die Vordrucke 
werden im Rahmen des BKP verwendet, bei dem keine MRN zugewiesen wird. 

Die Angabe erfolgt alphanumerisch mit 18 Zeichen nach folgendem Muster: 

Feld Inhalt Feldart Beispiele 

1 Die beiden letzten Stellen des Jahres der förmlichen 
Annahme der Versandanmeldung (JJ) 

Numerisch 2 06 

2 Kennung des Landes, in dem der Versand beginnt 
(ISO-Alpha2-Ländercode) 

Alphabetisch 2 RO 

3 Einmalige Kennung für Versandvorgang pro Jahr und 
Land 

Alphanumerisch 13 9876AB8890123 

4 Prüfziffer Alphanumerisch 1 5 

Felder 1 und 2 siehe vorstehende Erläuterung. 

In Feld 3 ist eine Kennung für den Versandvorgang einzugeben. Wie dieses Feld verwendet wird, ist von den 
nationalen Verwaltungen festzulegen, jedoch muss jedem in einem bestimmten Land innerhalb eines Jahres abge­
wickelten Versandvorgang eine einmalige Nummer zugewiesen werden. 

Nationale Verwaltungen, die wünschen, dass die MRN auch die Kennziffer der zuständigen Behörde umfasst, können 
die ersten sechs Zeichen für die nationale Nummer der zuständigen Behörde verwenden. 

In Feld 4 ist ein Wert einzugeben, der als Prüfziffer für die vollständige MRN dient. Damit können Fehler bei der 
Erfassung der vollständigen MRN aufgedeckt werden. 

Die MRN wird außerdem als Strichcode nach dem Muster ‚Code 128‘, Schriftzeichensatz ‚B‘, aufgedruckt. 

2. FELD ANM. SICH. (S00) 

Anzugeben ist Code S, wenn das Versandbegleitdokument/Sicherheit auch sicherheitsrelevante Angaben enthält. 
Enthält es keine sicherheitsrelevanten Angaben, bleibt das Feld frei. 

3. FELD VORDRUCKE (3) 

Erstes Unterfeld: laufende Nummer des ausgedruckten Blattes, 

Zweites Unterfeld: Gesamtzahl der ausgedruckten Blätter (einschließlich Liste der Warenpositionen). 

4. FELD BEZUGSNUMMER (7) 

LRN und/oder UCR angeben 

LRN — lokale Referenznummer gemäß Anhang 37a. 

UCR — Kennnummer der Sendung (Unique Consignment Reference Number) gemäß Anhang 37 Titel II Feld 7.
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5. RECHTS NEBEN FELD ‚EMPFÄNGER‘ (8) 

Name und Anschrift der Zollstelle, der der Rückschein des Versandbegleitdokuments/Sicherheit zu übersenden ist. 

6. FELD BES. UMST. (S32) 

Kennnummer für besondere Umstände eintragen. 

7. FELD ABGANGSSTELLE (C) 

— Kennnummer der Abgangsstelle 

— Datum der Annahme der Versandanmeldung 

— gegebenenfalls Name und Bewilligungsnummer des zugelassenen Versenders. 

8. FELD KONTROLLE DURCH ABGANGSTELLE (D) 

— Kontrollergebnisse 

— die angelegten Verschlüsse oder die Angabe ‚—‘ für den Vermerk ‚Befreiung — 99201‘, 

— gegebenenfalls der Vermerk ‚verbindliche Beförderungsroute‘. 

Sofern in dieser Verordnung nichts anderes festgelegt ist, sind Änderungen des Versandbegleitdokuments/Sicherheit 
sowie Zusätze oder Streichungen nicht zulässig. 

9. FÖRMLICHKEITEN WÄHREND DER BEFÖRDERUNG 

Möglicherweise sind zwischen dem Zeitpunkt des Abgangs der Waren von der Abgangsstelle und dem Zeitpunkt 
ihres Eintreffens bei der Bestimmungsstelle bestimmte Eintragungen auf den die Waren begleitenden Exemplaren des 
Versandbegleitdokuments/Sicherheit hinzuzufügen. Diese die Beförderung betreffenden Eintragungen sind im Verlauf 
des Versandverfahrens von dem Beförderer vorzunehmen, der für das Beförderungsmittel verantwortlich ist, auf das 
die Waren verladen wurden. Diese Eintragungen können leserlich handschriftlich vorgenommen werden. In diesem 
Fall sind die Exemplare in Blockschrift mit Tinte füllen. 

Der Beförderer darf eine Umladung nur vornehmen, wenn ihm die Zollbehörden des Landes, in dem die Umladung 
stattfinden soll, eine entsprechende Bewilligung erteilt haben. 

Sind die Zollbehörden der Auffassung, dass das gemeinschaftliche Versandverfahren ohne weiteres fortgesetzt werden 
kann, versehen sie, nachdem sie gegebenenfalls die erforderlichen Maßnahmen getroffen haben, die Versandbegleit­
dokumente-Sicherheit mit ihrem Sichtvermerk. 

Die Zollbehörden der Durchgangszollstelle oder gegebenenfalls der Bestimmungszollstelle sind verpflichtet, die dem 
Versandbegleitdokument/Sicherheit hinzugefügten Eintragungen in das EDV-System einzugeben. Dies kann auch 
durch den zugelassenen Empfänger geschehen. 

Diese Eintragungen betreffen folgende Felder und Vorgänge: 

10. UMLADUNGEN: FELD 55 

Feld Umladungen (55) 

Die ersten drei Zeilen dieses Feldes sind vom Beförderer auszufüllen, wenn die Waren im Verlauf des betreffenden 
Versandverfahrens von einem Beförderungsmittel auf ein anderes oder aus einem Container in einen anderen um­
geladen werden. 

Bei Warenbeförderungen in Containern, die von Straßenfahrzeugen befördert werden sollen, können die Zollbe­
hörden den Hauptverpflichteten ermächtigen, das Feld 18 beim Abgang nicht auszufüllen, wenn aus logistischen 
Gründen bei der Abgangsstelle zum Zeitpunkt der Erstellung der Versandanmeldung Kennzeichen und Staatszuge­
hörigkeit nicht bekannt sind, sofern sie sicherstellen können, dass die erforderlichen Angaben zum Beförderungs­
mittel nachträglich in Feld 55 eingetragen werden. 

11. ANDERE EREIGNISSE: FELD 56 

Feld Andere Ereignisse bei der Beförderung (56) 

Dieses Feld ist unter Beachtung der Verpflichtungen im Rahmen des Versandverfahrens auszufüllen. 

Wurden die Waren auf einen Auflieger verladen und wird während der Beförderung die Zugmaschine (ohne Be­
handlung oder Umladung der Waren) ausgewechselt, so sind in diesem Feld Kennzeichen und Staatszugehörigkeit der 
neuen Zugmaschine anzugeben. In derartigen Fällen ist ein Sichtvermerk der Zollbehörden nicht erforderlich.“
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ANHANG II 

„ANHANG 45f 

(gemäß Artikel 358 Absatz 3) 

LISTE DER WARENPOSITIONEN VERSAND/SICHERHEIT (‚LdWPVS‘) 

KAPITEL I 

Muster der Liste der Warenpositionen Versand/Sicherheit
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KAPITEL II 

Erläuterungen zur Liste der Warenpositionen Versand/Sicherheit und den erforderlichen Angaben (Daten) 

Die in diesem Kapitel verwendete Kurzform ‚BKP‘ (‚Betriebskontinuitätsplan‘) bezieht sich auf Situationen, in denen das 
Notfallverfahren nach Artikel 340b Absatz 7 angewandt wird. 

Die Liste der Warenpositionen Versand/Sicherheit enthält die für Warenpositionen in der Anmeldung zutreffenden Daten. 

Die Felder der Liste der Warenpositionen sind vertikal erweiterbar. Abgesehen von den Bestimmungen in den Erläute­
rungen zu den Anhängen 30A und 37 gilt, dass die Angaben wie folgt aufzudrucken sind, gegebenenfalls unter Ver­
wendung von Codes: 

1. Feld MRN — Versandbezugsnummer gemäß der Festlegung in Anhang 45e. Die MRN ist auf der ersten Seite und auf 
allen Listen der Positionen aufzudrucken, es sei denn, die Vordrucke werden im Rahmen des BKP verwendet, bei dem 
keine MRN zugewiesen wird. 

2. Die Angaben in den einzelnen Feldern auf Ebene der Positionen sind wie folgt aufzudrucken: 

(a) Feld Positionsnummer (32) — laufende Nummer der jeweiligen Ware; 

(b) Feld Beförderungskosten, Code für die Zahlungsweise (S29) — Code für die Zahlungsweise der Beförderungskosten 
eintragen; 

(c) UNDG (44/4) — UN-Gefahrgutnummer; 

(d) Feld Vordrucke (3): 

— Erstes Unterfeld: laufende Nummer des ausgedruckten Blattes, 

— Zweites Unterfeld: Gesamtzahl der ausgedruckten Blätter (Versandbegleitdokument/Sicherheit, Liste der Waren­
positionen).“
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ANHANG III 

„ANHANG 45g 

(gemäß Artikel 796a) 

AUSFUHRBEGLEITDOKUMENT (‚ABD‘) 

KAPITEL I 

Muster des Ausfuhrbegleitdokuments
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KAPITEL II 

Erläuterungen zum Ausfuhrbegleitdokument und den erforderlichen Angaben (Daten) 

Die in diesem Kapitel verwendete Kurzform ‚BKP‘ (‚Betriebskontinuitätsplan‘) bezieht sich auf Situationen, in denen das 
Notfallverfahren nach Artikel 787 Absatz 2 angewandt wird. 

Die Daten im Ausfuhrbegleitdokument gelten für die gesamte Anmeldung und für eine Warenposition. 

Die Angaben im Ausfuhrbegleitdokument stützen sich auf Daten der Ausfuhranmeldung; diese Angaben werden gege­
benenfalls vom Anmelder/Vertreter geändert und/oder von der Ausfuhrzollstelle überprüft. 

Abgesehen von den Bestimmungen in den Erläuterungen zu den Anhängen 30A und 37 gilt, dass die Angaben wie folgt 
aufzudrucken sind: 

1. FELD MRN (VERSANDBEZUGSNUMMER) 

Die MRN ist auf der ersten Seite und auf allen Listen der Warenpositionen aufzudrucken, es sei denn, die Vordrucke 
werden im Rahmen des BKP verwendet, bei dem keine MRN zugewiesen wird. 

Die Angabe erfolgt alphanumerisch mit 18 Zeichen nach folgendem Muster: 

Feld Inhalt Feldart Beispiele 

1 Die letzten beiden Stellen des Jahres der förmlichen Annahme 
der Ausfuhranmeldung (JJ) 

Numerisch 2 06 

2 Kennung des Ausfuhrlandes (Alpha-2-Code gemäß Feld 2 des 
Einheitspapiers in Anhang 38) 

Alphabetisch 2 RO 

3 Einmalige Kennung für Ausfuhrvorgang pro Jahr und Land Alphanumerisch 13 9876AB8890123 

4 Prüfziffer Alphanumerisch 1 5 

Felder 1 und 2 siehe vorstehende Erläuterung. 

In Feld 3 ist eine Kennung für den Ausfuhrvorgang anzugeben. Wie dieses Feld verwendet wird, ist von den nationalen 
Verwaltungen festzulegen, jedoch muss jedem in einem bestimmten Land innerhalb eines Jahres abgewickelten Aus­
fuhrvorgang eine einmalige Nummer zugewiesen werden. Nationale Verwaltungen, die wünschen, dass die MRN auch 
die Kennnummer der zuständigen Behörde umfasst, können die ersten sechs Zeichen für die nationale Nummer der 
zuständigen Behörden verwenden. 

In Feld 4 ist ein Wert einzugeben, der als Prüfziffer für die gesamte MRN dient und Fehler bei der Erfassung der 
vollständigen MRN aufdeckt. 

Die MRN wird außerdem als Strichcode nach dem Muster ‚Code 128‘, Schriftzeichensatz ‚B‘ aufgedruckt. 

2. FELD ANM. SICH. (S00) 

Anzugeben ist Code S, wenn das Ausfuhrbegleitdokument auch sicherheitsrelevante Angaben enthält. Enthält es keine 
sicherheitsrelevanten Angaben, bleibt das Feld frei. 

3. FELD ZOLLSTELLE 

Kennnummer der Ausfuhrzollstelle 

4. FELD BEZUGSNUMMER (7) 

LRN und/oder LCR angeben 

LRN — lokale Referenznummer gemäß Anhang 37a. 

UCR — Kennnummer der Sendung (Unique Consignment Reference Number) gemäß Anhang 37 Titel II Feld 7
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5. FELD BES. UMST. (S32) 

Kennnummer für besondere Umstände angeben. 

6. IN DEN EINZELNEN FELDERN SIND DIE ANGABEN ZU DEN JEWEILIGEN POSITIONEN WIE FOLGT AUFZUDRU­
CKEN: 

(a) Feld Positionsnummer (32) — laufende Nummer der jeweiligen Ware; 

(b) Feld UNDG (44/4) — UN-Gefahrgutnummer. 

Sofern in dieser Verordnung nichts anderes festgelegt ist, sind Änderungen des Ausfuhrbegleitdokuments sowie Zusätze 
oder Streichungen nicht zulässig.“
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ANHANG IV 

„ANHANG 45h 

(gemäß Artikel 796a) 

LISTE DER WARENPOSITIONEN — AUSFUHR (‚LdWPA‘) 

KAPITEL I 

Muster der Liste der Warenpositionen — Ausfuhr
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KAPITEL II 

Erläuterungen zur Liste der Warenpositionen — Ausfuhr und den erforderlichen Angaben (Daten) 

Die Liste der Warenpositionen — Ausfuhr enthält die für Warenpositionen in der Anmeldung zutreffenden Daten. 

Die Felder der Liste der Warenpositionen — Ausfuhr sind vertikal erweiterbar. 

Abgesehen von den Bestimmungen in den Erläuterungen zu den Anhängen 30A und 37 gilt, dass die Angaben wie folgt 
aufzudrucken sind, gegebenenfalls unter Verwendung von Codes: 

1. Feld MRN — Versandbezugsnummer gemäß der Festlegung in Anhang 45g. Die MRN ist auf der ersten Seite und auf 
allen Listen der Warenpositionen aufzudrucken. 

2. In den einzelnen Feldern sind die Angaben zu den jeweiligen Positionen wie folgt aufzudrucken: 

a) Feld Positionsnummer (32) — laufende Nummer der jeweiligen Ware; 

b) Feld UNDG (44/4) — UN-Gefahrgutnummer.“
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ANHANG V 

„ANHANG 45i 

(gemäß Artikel 183 Absatz 2, Artikel 787 Absatz 2 Buchstabe a und 842b Absatz 3) 

SICHERHEITSDOKUMENT (‚SD‘) 

KAPITEL I 

Muster des Sicherheitsdokuments
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KAPITEL II 

Erläuterungen zum Sicherheitsdokument und den erforderlichen Angaben (Daten) 

Der Vordruck enthält Angaben auf der Kopfebene und die Angaben zu einer Warenposition. 

Die Angaben im Sicherheitsdokument stützten sich auf Daten der summarischen Eingangs- oder Ausgangsanmeldung; 
diese Angaben werden gegebenenfalls von der Person, die die summarische Anmeldung abgibt, geändert und/oder von der 
Eingangs- bzw. Ausgangsstelle überprüft. 

Das Sicherheitsdokument wird von der Person ausgefüllt, die die summarische Anmeldung abgibt. 

Abgesehen von den Bestimmungen in den Erläuterungen zu den Anhängen 30A und 37 gilt, dass die Angaben wie folgt 
aufzudrucken sind: 

1. Feld MRN — Versandbezugsnummer gemäß der Festlegung in Anhang 45e oder ad-hoc-Verweise der Zollstelle. Die 
MRN ist auf der ersten Seite und auf allen Listen der Warenpositionen aufzudrucken. 

2. Zollstelle 

Bezugsnummer der Eingangs-/Ausgangsstelle; 

3. Feld Art der Anmeldung (1) 

Codes ‚IM‘ oder ‚EX‘, je nachdem, ob das Papier Daten der summarischen Eingangsmeldung oder der summarischen 
Ausgangsmeldung enthält; 

4. Feld Bezugsnummer (7): 

LRN - LRN — lokale Referenznummer gemäß Anhang 37a eintragen. 

5. Feld Code erster Ankunftsort (S11): 

Code des ersten Ankunftsorts; 

6. Feld Dat./Uhrz. Ank. erst. Ort Zollgeb. (S12): 

Datum und Uhrzeit der Ankunft am ersten Ankunftsort im Zollgebiet eintragen; 

7. Feld Bef.Kos.Code Zahlungsw. (S29): 

Code für die Zahlungsweise der Beförderungskosten eintragen; 

8. Feld UNDG (S27) — UN-Gefahrgutnummer; 

9. Feld Bes.Umst. (S32): 

Kennnummer für besondere Umstände angeben; 

Sofern in dieser Verordnung nichts anderes festgelegt ist, sind Änderungen des Sicherheitsdokuments sowie Zusätze oder 
Streichungen nicht zulässig.“
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ANHANG VI 

„ANHANG 45j 

(gemäß Artikel 183 Absatz 2, Artikel 787 Absatz 2 Buchstabe a und Artikel 842b Absatz 3) 

LISTE DER WARENPOSITIONEN — SICHERHEIT (‚LdWPS‘) 

KAPITEL I 

Muster der Liste der Warenpositionen — Sicherheit
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KAPITEL II 

Erläuterungen zur Liste der Warenpositionen — Sicherheit und den erforderlichen Angaben 

Die Felder der Liste der Warenpositionen sind vertikal nicht erweiterbar. 

Abgesehen von den Bestimmungen in den Erläuterungen zu den Anhängen 30A und 37 gilt, dass die Angaben wie folgt 
aufzudrucken sind: 

Feld Positionsnummer (32) — laufende Nummer der jeweiligen Ware; 

Feld Bef.Kos. Zahlw. (S29) — Beförderungskosten, Code für die Zahlungsweise; 

Feld UNDG (S27) — UN-Gefahrgutnummer.“
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ANHANG VII 

„ANHANG 45k 

(gemäß Artikel 787) 

EINHEITSPAPIER AUSFUHR/SICHERHEIT (‚EPAS‘) 

KAPITEL I 

Muster des Einheitspapiers Ausfuhr/Sicherheit
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KAPITEL II 

Erläuterungen zum Einheitspapier Ausfuhr/Sicherheit und den erforderlichen Angaben (Daten) 

Die in diesem Kapitel verwendete Kurzform ‚BKP‘ (‚Betriebskontinuitätsplan‘) bezieht sich auf Situationen, in denen das 
Notfallverfahren nach Artikel 787 Absatz 2 angewandt wird. 

Der Vordruck enthält alle für die Ausfuhr- und Ausgangsdaten erforderlichen Angaben, sofern Ausfuhr- und Sicherheits­
daten zusammen vorgelegt werden. Der Vordruck enthält Angaben auf der Kopfebene und für jeweils eine Warenposition. 
Er ist im Kontext des BKP zu verwenden. 

Das Einheitspapier Ausfuhr/Sicherheit wird in drei Exemplaren ausgefertigt: 

Exemplar Nr. 1 wird von den Behörden des Mitgliedstaats aufbewahrt, in dem die Ausfuhrförmlichkeiten (Versendungs­
förmlichkeiten) oder Förmlichkeiten des gemeinschaftlichen Versandverfahrens erfüllt werden; 

Exemplar Nr. 2 wird für die Statistik des Ausfuhrmitgliedstaats verwendet; 

Exemplar Nr. 3 wird von der Zollstelle abgestempelt und dem Ausführer zurückgegeben. 

Die Daten des Einheitspapiers Ausfuhr/Sicherheit gelten für die gesamte Anmeldung. 

Die Angaben im Einheitspapier Ausfuhr/Sicherheit stützen sich auf Daten der Ausfuhr- und Ausgangsanmeldung; diese 
Angaben werden erforderlichenfalls vom Anmelder/Vertreter geändert und/oder von der Ausfuhrzollstelle überprüft. 

Abgesehen von den Bestimmungen in den Erläuterungen zu den Anhängen 30A und 37 gilt, dass die Angaben wie folgt 
aufzudrucken sind: 

1. Feld Versandbezugsnummer MRN 

Die MRN ist auf der ersten Seite und auf allen Listen der Warenpositionen aufzudrucken, es sei denn, die Vordrucke 
werden im Rahmen des BKP verwendet, bei dem keine MRN zugewiesen wird. 

Die Angabe erfolgt alphanumerisch mit 18 Zeichen nach folgendem Muster: 

Feld Inhalt Feldart Beispiele 

1 Die letzten beiden Stellen des Jahres der förmlichen Annahme 
der Ausfuhranmeldung (JJ) 

Numerisch 2 06 

2 Kennung des Ausfuhrlandes (Alpha-2-Code gemäß Feld 2 des 
Einheitspapiers in Anhang 38) 

Alphabetisch 2 RO 

3 Einmalige Kennung für Ausfuhrvorgang pro Jahr und Land Alphanumerisch 13 9876AB8890123 

4 Prüfziffer Alphanumerisch 1 5 

Felder 1 und 2 siehe vorstehende Erläuterung. 

In Feld 3 ist eine Kennung für den Ausfuhrvorgang anzugeben. Wie dieses Feld verwendet wird, ist von den nationalen 
Verwaltungen festzulegen, jedoch muss jedem in einem bestimmten Land innerhalb eines Jahres abgewickelten Aus­
fuhrvorgang eine einmalige Nummer zugewiesen werden. Nationale Verwaltungen, die wünschen, dass die MRN auch 
die Kennnummer der zuständigen Behörde umfasst, können die ersten sechs Zeichen für die nationale Nummer der 
zuständigen Behörden verwenden. 

In Feld 4 ist ein Wert einzugeben, der als Prüfziffer für die gesamte MRN dient und Fehler bei der Erfassung der 
vollständigen MRN aufdeckt. 

Die MRN wird außerdem als Strichcode nach dem Muster ‚Code 128‘, Schriftzeichensatz ‚B‘, aufgedruckt.
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2. Feld 7 Bezugsnummern 

LRN und/oder UCR angeben. 

LRN — lokale Referenznummer gemäß Anhang 37a. 

UCR — Kennnummer der Sendung (Unique Consignment Reference Number) gemäß Anhang 37 Titel II Feld 7. 

3. Feld Bes. Umst. (S32): 

Kennnummer für besondere Umstände eintragen. 

Sofern in dieser Verordnung nichts anderes festgelegt ist, sind Änderungen des Einheitspapiers Ausfuhr/Sicherheit sowie 
Zusätze oder Streichungen nicht zulässig.“
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ANHANG VIII 

„ANHANG 45l 

(gemäß Artikel 787) 

EINHEITSPAPIER AUSFUHR/SICHERHEIT — LISTE DER WARENPOSITIONEN (‚EPASLdWP‘) 

KAPITEL I 

Muster Einheitspapier Ausfuhr/Sicherheit — Liste der Warenpositionen
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KAPITEL II 

Erläuterungen zum Einheitspapier Ausfuhr/Sicherheit — Liste der Warenpositionen und den erforderlichen 
Angaben 

Die Liste der Warenpositionen des Einheitspapiers Ausfuhr/Sicherheit enthält die für Warenpositionen in der Anmeldung 
zutreffenden Daten. 

Die Felder der Liste der Warenpositionen sind vertikal erweiterbar. 

Abgesehen von den Bestimmungen in den Erläuterungen zu den Anhängen 30A und 37 gilt, dass die Angaben wie folgt 
aufzudrucken sind: 

1. Feld MRN — Versandbezugsnummer gemäß der Festlegung in Anhang 45k. Die MRN ist auf der ersten Seite und auf 
allen Listen der Positionen aufzudrucken. 

2. In den einzelnen Feldern sind die Angaben zu den jeweiligen Positionen wie folgt aufzudrucken: 

— Feld Positionsnummer (32) — laufende Nummer der jeweiligen Ware; 

— Feld vorgelegte Unterlagen/Bescheinigungen(44/1): Dieses Feld enthält gegebenenfalls auch die Nummer des Beför­
derungspapiers; 

— Feld UNDG (44/4) — UN-Gefahrgutnummer.“


